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I. Zum Universitätsorganisationsgesetz: 

Vorbemerkung: 

Grundsätz lich begrüßt der Assistentenverband jede Initiative 

zur organisatorischen Verbesserung der österreichischen Uni­

versitäten und Hochschulen . 1m besonderen Fall der UOG -Novelle 

müssen aber Bedenken dagegen erhoben werden , daß Inhalte die­

ser Novelle an die Öffentlichkeit gelangt sind , noch ehe die 

Institutionen und Interessenverbände davon Kenntnis erhalten 

haben. 

E s  wäre begrüßenswert und nur billig gewesen , in diesem Fall 

die vielleicht unbeabsichtigte , jedenfalls aber unglückliche 

voreilige Information durch unverzügliche Mi�teilung der Ab­

sichten an die Betroffenen ausz ugleichen . 

Was den Inhalt des E ntwurfs anlangt , so muß daran grundsätz lich 

bemängelt werden, daß er weitgehend ausverhand�lte Komprom�sse 

in Detailfragen überhaupt nicht berücksichtigt; es sel nur an 

den Zusammenhang z wischen Bundesprofessorenkonferenz und Ausge­

staltung der R ektorenkonferenz erinnert . 

Ins�es�mt handelt es sich bei diesem E ntwurf 1m  Übrigen um 

einen Schritt, der über eine "kleine R efo�m " des UOG weit 

hinausreicht . Er umfaßt organisaEorische und standespolitische 

Fragen �on beträchtlichem Gewicht . Demgemäß war auc� die Frist 

für die Stellungnahme äußerst knapp bemessen, denn die vor­

rangige Tätigkeit universitärer Funktionäre besteht nach wie 

vor in Forschung und Lehre . Was namentlich die organis�to­

rischen Veränderungen betrifft, so wird der Wunsch des Bundes­

ministers nach Stärkung der Autonomie d arin weniger erkennbar 

als j ener nach Stärkung der Managementqualität der universi­

tären Selbstverwaltung . Diesbezüglich muß aber z u  bedenken 

gegeben werden, daß verstärktes Management auch die E inbindung 

von Universitätsdirektionen und -bibliotheken erford erlich 

gemacht hätte und d aß ferner Management und Führungsaufgaben 

durch Kollegialorgane nach organisationstheoretischen Gesichts­

punkten nicht in E in klang stehen. Die Tendenz ist dahe r als 

solche vielleicht z eitgemäß, aber angesichts der bisherigen 

organisatorischen Zielsetzungen keinesfalls durchgehend adäquat. 
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Nichtsdestowenige r  w e r den verschied ene neue oder verbessert e  

Gestaltungselemente des E ntwurfs durchaus begrüßt . 

1. § 2 Abs . 2 e rster Satz läßt nicht klar erkennen ob unter 

besonderen Unive rsitätseinrichtungen auch gemeinsame E inrich­

tungen gemäß § 5 6  UOG berücksichtigt sind . 

2. § 4 Abs. 5 zweit er Sat z:  Es ist zu prüfen , ob der Begriff 

Gebarungsvorschlag nicht durch den budget technischen Begriff 

Gebarungsvoranschlag zu ersetzen ist . E s  ist ferner zu beden­

ken , daß die Vorlage eines solchen in Folge der Ungewißhelt 

über die während des Fiskalj ahres zufließenden Forschungsmittel 

nicht aussagekräftig sein muß . Änderung des Textes: vor dem 

Wort j ederzeit ist diesem einzufügen. E s  folgt ein weiterer 

Satz, nämlich : "die E insichtnahme in die Gebarung durch die Mit­

glieder der Institutskonferenz bleibt unberührt." 

3. z u  § 4 Abs. 7 k�in E inwand . 

4. z u  § 6 kein E inwand . 

5. § 15 Abs. 9 erster Sat z nach dem Wor�"Kollegialorga� ist 

e inz ufüg en 'J edoch mit mindestens eine r Per son ." 

6. In § 15 Abs. 13 Iit. e und f: kein E inwand . 

7. § 15 Abs. 14: Der Absatz 1 4  soll lauten : "Das Fakult�tskolle­

glum (Universitätskol legium) kann mit Zweidrittelmehrheit eine 

Generalkommission zur Bearbeitung aller dem Fakultätskollegium 

zustehenden Angelegenheiten , mit Ausnahme der Wahl des. Dekans 

und seiner Vertreter, für die Dauer von höchstens z wei Studien­

jahr en einsetz en .  Auf Antrag gemäß § 1 5  Abs . 1 kann die General­

kommission durch e ine außerordentliche Fakultätssitz ung mit 

Zweid ritte lmehrheit vor Fristablauf auß e r  Kraft geset z t  wer d e n .  

Nach Ablauf d e r  Frist ist jeweils eine neue Beschlußfassung 

übe r  die Einset z ung e in e r  Gene ral kommission zulässig. Die Gene­

ral kommission k�nn mit einfache r Mehrheit einzelne Tagesord­

nungspunkt e z ur Behand lung an das Gesamtkol l egium übe rtragen. 

..... , 
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Über  die Tätigkeit de r Generalkommission ist e inmal im Studien­

j ah r  im Gesamtkollegium zu be richten . Die T agesordnung de r 

Gene ralkommission ge h t  allen Fakultätsmitgliede rn z u. Die Be ­

schickung de r Gene ralkommission durch die Kurien e rfolgt nach 

dem  Ver hältniswahlr echt. E rsatzleute sind nam h aft zu mach en . " 

Komm entar: Durch den T e x tvorschlag we rden die demokratisch e 

Formie rung und Kontrolle sowie de r Informationsfluß besser 

gewäh rleistet als im ursprünglich en Entwurf. 

E s  e rsch eint n.b. sinnvoll für die Gr öß e de r Gene ralkommission 

e ine Unt e r - und Obe rgr enz e festzulegen! 

8. Im Zusamm enhang m it § 16 Abs. 1 und Abs. 5 wird in Übe r ein­

stimmung m it dem Grundsatz programm des AV das passive Wahl­

r e cht für alle definitivgestellten Hochschulle h r e r  urgie rt ! 

9. § 16 Abs. 13: "Die Univ e rsitätswahlv e rsammlung (das Fakul­

tätskollegium) kann .. . " weite r e r  T e x t  wie bish e r. 

Kommentar: E s  müssen die Paritäten zwisch en den Kurien im Wahl­

körpe r gewahrt ,sein! 

10. § 23 Abs. 1 lit. b �1 lautet: "1 . Univ e rsitätsassistenten 

(§ 40) : Sie ste h en in einem  de r Univ e rsität z ugeordneten Dienst­

v e rhältnis z um Bund , was sie zur Benütz ung de r pe rsonellen 

und sachlichen Ausstattung der Univ ersität für die Forschungs­

und L eh rtätigkeit im R ah m en ih rer  Die nstpflichten be r echtigt� 

Komm entar: Der Assistentenv e rband bekennt sich z ur Übe rnahm e  

v on selbständige r  Leh rtätigkeit durch alle Hochschull e hrer. 

Der vorliegende T e x tentwurf in § 23 Abs. 1, lit. b Zl ist 

abe r  deshalb nicht akz eptabel, weil die E inbindung der  Uni­

v e rsitätsassistenten in den Leh rbetrieb de r v orausge h enden 

Klärung dienst- und besoldungsr echtlich e r  Fragen b edarf. Der 

e rste Sat z  der Gesetz esstelle ist übrigens dahinge h end um ­

formuliert  worden, daß dem Assistenten auc h  die Inanspruc h ­

nahm e  p ersoneller S ekr etariatsdienste m öglic h wird. 

11. Zu § 23 Abs. 1 lit. b Z 3, aa kein Einwand. 
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12. In § 23 Abs. 3 Z 3 lit. a hat zu lauten: "Personen, die 

in einem Dienstverhältnis zum Bund stehen und in wissenschaft­

licher Tätigkeit Verwendung finden bz w. Funktionen im L ehrbe­

trieb a usüben." 

K ommenta r: Für wissenscha ftliche Bea mte mit A - Qu a lifikation 

ist die ursprüngliche Formulierung nicht sa chgerecht und dis­

krlminierend .  

13. § 23 Abs. 5 letzter Satz muß lauten: "Der Universitätsein­

richtung, der die Planstelle zugewiesen ist , sowie ihrem L eiter 

sind vor der Ausschreibung Gelegenheit zur Stellungnahme zum 

beabsichtigten Ausschreibungstext zu geben." 

K ommentar: Die interna tionale Ausschreibung von Planstellen 

sollte nicht (allein) na ch Maßgabe der Finanzierba rkeit, son­

dern immer a uc h  aus sachlichen E rwägungen (R ekrutierung quali­

fizierter Bewerber) erfolgen. 

Zudem sollten die R echte der Instituts konferen z  gewahrt bleiben. 

14. Zu § 25 Abs� 5 kein Einwand . 

15. § 26 Abs. 2 letzter Satz �uß lauten: "Wer die Wahl z um Mit­

glied einer Berufungskommission angenommen hat , darf sich um 

die gegenständliche Planstelle nicht bewerben." 

K ommenta r: Da durch wird den Intentionen des Gesetz gebers besser 

Rechnung getragen. 

16. § 26 Ab s. 3 1 a u te t: "I n die Be ruf u n g s kom mi s s ion s in d z u  

entsenden: 

a )  Vertreter der Universitätsprofessoren des betreffenden 

Faches, nahe verwandter oder wenigstens dem Fach n ahestehender 

Fächer. 

b) Vertreter der in § 6 3  Abs. 1 unter lit . b z usammengefaßten 

Per�onengruppe des betreffenden Faches, nahe verwa ndter oder 

wenigstens dem Fach  nahestehender Fächer. Unter diesen Ver-

tretern m uß sich wenigstens eine Person mit Lehrbefugnis 

(venia docendi) befinden . "  

c)  wie bisher. 
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"(4) (Verfassungsbestimmung) Wenn an der Universität entsprechend 

qualifizierte Personen gemäß lit . a und lit . b nicht oder nicht 

in genü gender Anz ahl z ur Verfügung stehen , so sind Angehörige 

einer anderen in- oder ausländischen Universität beiz uz iehen . 

Jeder Angehörige einer inländischen Universität ist verpflichtet, 

einer E ntsendung in eine Berufungskommission Folge zu leisten, 

es sei denn, es liegen triftige Gr ünde vor , die es dem Betreffen­

den unm öglich machen oder unzumutbar erscheinen lassen , in 

die Berufungskommission einz�treten. Unter Vertretern eines 

Faches sind Universitätsprofessoren , Universitätsdozenten , 

Universitätsass istenten , wissenschaftliche Beamte und Universi­

tätslektoren zu verstehen." 

Kom mentar: Ziel der Neuregelung sei - so die E r läuterungen -

eine Steigerung der "Obj ektivität und Qualität der E ntschei­

dung". Abgesehen davon, daS der damit verbunden� Vorwurf man­

gelnder Sachlichkeit in der überwiegenden Zahl der bisherigen 

Verfahren unzutreffend ist, wird durch die Bestellung auswär­

tiger Kommissionsmitglieder der Entscheidungsv or gang in keiner 

Weise "obj ekti�er" . Wie die bisherigen E rfahrungen m it aus­

wärtigen Kommissionsmitgliedern zeigen, nehmen diese in den 

meisten Fäl len nur an wenigen Sitzungen eines Verfahrens teil 

und begnügen sich meist mit der Teilnahme an der "Schlussitzung". 

E inziger "Gewinn" einer E ntsendung auswärtiger Kommissionsmit­

glieder sind letz tlich eine Verfahrensverzögerung sowie z usätz ­

liche Kosten. Oie Vorstellung, durch Bestellung auswärtiger 

Kommissionsmitglieder würden die Sch lagworte "Obj ektivität", 

"Internationalität" in die Prax is umgesetzt, ist auf dem Hinter­

grund der bisherigen E rfahrungen unrealistisch. Gegen eine 

verpflichtende E ntsendung spricht - abgesehen v on den bisherigen 

E rfahrungen - auch folgende Überlegung: Die Berufungskommission 

hat keineswegs nur die wissenschaftliche Qualifikation des Be­

werbers zu prüfen, vielmehr ist ein wesentlicher T eil ihrer 

E ntscheidungsfindung die Prüfung der Bewerber im Hinblick auf 

das jeweilige konkrete Anforderungsprofil der Universitätsein­

richtung - ein Aspekt, zu dem ein auswärtiges Mitglied natur­

gemäß wenig beitragen kann. 

Überdies ist die Definition dessen, was unter Ver tretern eines 

Faches zu v erstehen ist, nicht erst beim Habilitationsverfahren, 

sondern schon beim Berufungsverfahren aufzunehmen. 
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17. In § 27 Abs. 1 ist als letz ter Satz anz ufügen: "Der Aus ­

schreibungste xt ist de m zuständigen Kollegialorgan z ur Kenntnis 

zu bringen." 

18. Komm entar zu § 28 Abs. 1 bis 3: Den Hochschull e hrern ist 

nam entlich in Anbetrach t  von Abs. 1 Gelegenh eit z u  geben sich 

Managem entfähigkeiten anzueignen. Dies kann beispielsweise 

dufch Kurse an der Verwaltungsakademie erfolgen. 

19. In § 28 Ab s. 5 er s t e  Z eil e is t das W 0 r t "s p ä t e s t e n s" z u s t r e i -

chen. Dem Paragraph en sind folgende drei Sät z e  anz uf�gen : "Der 

Bundesminister für Wissenschaft und Forschung h at unv erzüglich 

in B�rufungsv erhandlungen einzutreten. E rfolgt nach e inem  Jahr 

keine Berufung, so {st dies dem zuständigen Kollegialorgan 

gegenüber zu begründen. Nach erfolgter Berufung ist der T erna­

v orschlag bekanntzumach en. " 

Komm entar: Verz ögerungen liegen nicht imm er allein im univ ersi­

tären Bereich, was eine gewisse Selbstbindung des Bundesmini­

sters z weckmäß �g ersch e inen läßt. Die Veröffentlich ung des 

j eweiligen T ernavorschlags erscheint - ungeachtet gewisser 

Nachteile - deshalb z weckmäßig, weil Nominierungen auf eine 

Berufungsliste für die Hochschulle hrer seit j e h er e in beson­

derer Nachweis ihrer Qualifikation sind, dei mangels Dokum en­

tation aber bish er nicht geltend gemacht werden kann. 

20. In § 30 Abs. 1 ist der Strichpunkt in der Mitte der 11. Zeile 

zu streich en und fortzusetz en "insbesondere durch Abhaltung 

von Pflichtle hrv eranstaltungen: Weiterer T e x t  wie bish er. 

Komm entar : Die Formuli erung des Absatz es bish er ist viel z u  

kompliziert . 

21. § 30 Abs. 3 erste r  Satz beginnt wie folgt: "Kommt der Ordent­

lich e Univ ersitätsprofessor seiner Lehrv erpflichtung fallweise 

oder durch einen längeren Zeitraum nicht nach, so h at der be ­

treffende Institutsvorstand (dessen Vertreter) und in weiterer 

Folge der Dekan (der R ektor) das Erforderliche  für die Durch­

führung der betreffenden Lehrv eranstaltungen z u  v eranlassen 

und allenfalls notwendige Anträge an das zuständige Kollegial-
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organ z u  stellen." 

Kommenta r: E rst diese Formulierung legitimiert den Instituts­

vorstand (Dienststellenleiter) zu  K ontrollm aßna h m en. 

22 . § 33 Abs. 1 letzt e r  S a tz kein Einwand. 

23. Grundsätzliche Bem e rkung zu den § 33 Abs. 4 und 5 :  O ie 

Einsetzung von Gastprofessor en gemäß Abs . 4 ersc h e int wissen­

sch aftspolitisch nicht abwegig, aber  in de r gegenständlich en 

Form nicht implementierba r. Vor allem fe hlen Festlegung von 

Zweck und Pflichten. In j edem Fall wäre de r K r eis der  in Fr age 

kommenden K andidaten dadurch zu erweite rn , da ß in Abs. 1 des 

Par agr a ph en das Wort "anderen" (gemeint ist Fakultät, Unive rsität) 

zu streichen ist . 

Änderungsvorschläge : 

Abs . 4 :  "ln Einz elfällen können Ga stprofessoren  auch vom Bundes­

ministe r für Wissensch aft und Forschung für mindestens ein 

und h öchstens vie r  Sem ester bestellt we rden. Das Einverne h men 

mit einer eins�hlägigen Fakultät (Universität) ist h e r z ustellen . 

Rechte und Pflichten des Gastprofessors we rden in einem Sonder ­

v e rtr ag festgelegt. Mit der Bestellung ist de r Ga stprofessor 

einer bestimmten Fakultät (Unive rsität) zuzuordnen. Abs. 2 

ist anz uwenden. " 

Der "Gastprofessor" gemäß § 33 Abs. 5 muß in d e r  vorgesc hlage­

nen Form  a bgele h nt we rden , wofür folgende Gründe m aßgebli c h  

sind: 

Ähnlich wie § 23 Abs. 3 ein von uns v e h em ent a bgele h nt e r  Ver­

such Dienst- und Besoldungsr echt unt e r  Umge hung v on Ver h a ndlun­

gen mit den Organisationen der Sta ndesve rtr etung übe r  das Organi­

sationsrecht zu r egeln. Wir bedauern dies umso m e h r, da wir 

sowohl dem Institut des Gastprofessors, aber  auc h des "Pro­

fessors a uf Zeit" sowie der E inführung e ine r Probezeit für 

ordentlich e Unive r sitätsprofessor en offen gegenüb e r  st e h en. 

Aufgrund des ungeschickt en Vorge h ens des Bundesministe riums 

für Wissensc h aft und Forschung sind wir jedo c h  gezwungen die-

sen Absatz ebenso wie die Ände rungen in § 23 Abs. 1 lit. b Zl 

abzule hnen. 
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24. kein Kom mentar. 

25. § 34 ist vor dem let z t e n S atz z u erg ä n zen : "d i e Ern e n nun g 

zum  Honorarprofessor hat sinngemäß nach den Anforderungen einer 

Habilitati on zu erfolgen." 

Kommentar: Honorarprofessoren erlangen R ec hte , die einem Habili­

tierten vollkommen entsprechen und sollten dies nur bei ent­

sprechendem Qualifikationsnachweis erreichen , da ansonsten 

die Habilitation gefordert oder in Erwägung gezogen werden 

könnte. 

26. § 35 Abs. 1 kein E inwand. 

27. § 35 Abs. 2 kein Einwand. 

28. § 35 Abs. 4: Der Absatz ist W le folgt zu verändern bzw. 

zu ergänzen "(Veifassungsbestimm ung) ": Im ersten S atz ist der 

Begriff " Fakultät (der nicht in Fakultäten gegliederten Uni­

versität) " dur�h den - Begriff "Kollegialorgan" zu  ersetzen! 

Kommentar: Es m uß m öglich sein , sich au ch über interdiszipli­

näre Fächer zu habilitieren; der Bezug auf die Fakultät etc . 

enthielt die Gefahr, daß dies infolge "Unzuständigkeit" ver­

hindert wird . Dementsprechend sind interuniversitäre (inter­

fakultäre) Zentren aufzuwerten . 

Im vorletzten S atz ist nach Universitätsassistenten einzufügen 

"wissenschaftliche Mitarbeiter". Der letzte Satz hat zu  lau ten: 

"§ 26 Abs . 3, 4 u nd 5 gelten sinngemäß . "  

29. § 36 Abs. 1 kein Kommentar. 

30. § 36 Abs. 1 letzter Satz kein Einwand . 

31. § 36 Abs. 3 lit. c: Der Halbsatz "die wissensc haftlic he 

Beherrschung des Habilitationsfaches und" ist zu  streichen . 

Kommentar: Angesic hts der Ausdifferenzieru ng der Fachgebiete 

und der Forderu ng nach breitem Überblickswissen kann wissen­

schaftlic he Beherrschung sich nur auf die Methoden beziehen, 

was in Folge lit . a redundant ist . O ie Fähigkeit zur Förderu ng 
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schließt Kenntnisse im gesamten Fachbereich ein. Der zweite 

Absatz von lit. c h at zu lauten : "Es sind zwei von einander 

unabhängige Gutachten von zwei der K ommission angeh örenden 

habilitierten Universitätsleh rern einzuholen; eines der Gut­

achten k ann j edoch auch von einem anderen in- oder ausländischen 

Wissenschafter eingeh olt werden. Die sonstigen wissenschaft­

lichen Arbeiten sind zu berücksichtigen. Dem Habilitationswer-

ber steht es frei I • • •  " (Rest wie bisher) . 

Kommentar : Der Assistentenverband begrüßt die Einsicht, daß 

die in § 36 Abs. 7 ,  vorletzter Satz, hervorgehobene wissen­

schaftliche Tätigkeit im Ausland für die Qualifikation eines 

Bewerbers Gewicht h at/weist aber erstens darauf h in, daß die 

Nennung dieses K riteriums an der betreffenden Stelle unsyste­

matisch ist und darüber hinaus nur dienstrechtliche R elevanz 

besitzt, aber für die Frage der Beherrschung eines Faches und 

dessen methodische Durchdringung unmaßgeblich ist. 

32. § 36 Abs. 4: j'lm dritten Abschnitt des Habilitationsver­

fahrens sind di� didaktischen Fähigkeiten des Bewerbers zu 

beurteilen. Zu diesem Zweck k önnen zwei Stellungnahmen von 

Mitgliedern der K ommission herangezogen werden ; k ann der Be­

werber keine für eine Beurteilung . . .  " (Text wie bisher) . 

K ommentar : Erstens k önnen Gutachten zu didaktischen Fähigkeiten 

wohl nur von ausgewiesenen Fachleuten abgegeben werden , die 

aber in der R egel der Kommission nicht angeh ören werden. 

Zweitens erfolgt durch die nunmehrige Formulierung keine Ein­

schränkung des K reises der Beweismittel. 

33. § 36 Abs. 5 lautet:"Der vierte Abschnitt besteht aus einem 

einleitenden Vortrag d�s Habilitationswerbers und ausgehend 

vom Gegenstand der Habilitationsschrift ein Gespräch über das 

Habilitationsfach. Für die Beurteilung sind weniger die Einzel­

kenntnisse des Bewerbers entscheidend, als die methodische 

Beherrschung und wissenschaftliche Durchdringung des Habili­

tationsfaches. Alle Mitglieder der Habilitationskommission 

h aben dem Vortrag und Gespräch beizuwohnen, jedoch  macht  die 

Abwesenheit einzelner Mitglieder den vierten Abschnitt nicht 

�. I 

I 
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ungültig. Vortrag und Gespräch sind öffentlich ; § 24 Abs. 6 

des Allgemeinen Hochschul- Studiengesetzes gilt sinngemäß. An 

der Dis kussion dürfen sich neben den Mitgliedern der Habilita­

tionsk om mission Universitätslehrer , Mitarbeiter im L ehrbetrieb , 

sonstige Mitarbeiter im wissenschaftlichen Betrieb sowie ordent­

liche Hörer der betreffenden Fachrichtung , auf Beschluß der 

Habilitationsk om mission auch Absolventen der betreffenden Fach­

richtung beteiligen." 

K om mentar: Erstens stellt ein Kolloquium eine unnötige Verschär­

fung des Verfahrens dar. Zweitens kann in der ursprünglich 

vorgesehenen Form die Zwecksetzung einer von der Habilitations­

schrift, und damit dem eigentlichen Forschungsschwerpunkt des 

Bewerbers ausgehenden, Erörterung des Habilitationsfaches nicht 

Rechnung getragen werden. Die Umreihung der Sätze folgt dem 

Sinn der Aussagen besser als vorher. 

34. § 36 Abs. 7: Dieser wird um die Zeilen 1 2  bis 1 6  zwischen 

"wobei überdies ... '" zu berücksichtigen sind" gestrichen. 

K om mentar: Oie frläuterung zu diesem Vorschlag findet sich 

bei Pun kt 31. An dieser Stelle j edoch sind zusätzliche Krite­

rlen der Beurteilung, die vorher nicht genannt worden sind, 

fehl am Platz. 

35. § 37 Abs. 1 kein E inwand. 

36. § 37 Abs. 2 lautet : "Richtet sich die Berufung des Bewerbers 

gegen die Abweisung wegen negativer Beurteilung einer im zweiten, 

dritten oder vierten Abschnitt des Habilitationsv erfahrens 

zu prüfenden Leistung, so ist das Habllitationsv erfahren von 

elner besonderen Habilitationskommission neu durchzuführen, 

wobei nur ab j enem Abschnitt neu durchzuführen ist, der Gegen­

stand der negativen Beurteilung war. Die besondere Habilita­

tionskommission ist vom obersten Kollegialorgan nach Maßgabe 

von § 35 Abs. 4 einzusetzen. Die Mitglieder der K om mission 

werden v om obersten K ollegialorgan aufgrund von Vorschlägen 

der Kurien der Bundeshochschullehrerkonferenz für die Vertre-

ter der Universitätsprofessoren und der in § 63 A bs. 1 lit. b 

genannten Personengruppe sowie von der Österreichischen Hoch-
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sch ülerschaft für die Vertreter der Studierenden bestellt ." 

Weiterer Text wie bisher . 

"(Verfassungsbestimmung) § 26 Abs . 4 ist sinngemäß anzuwenden." 

K ommentar: Die Akademie der Wissenschaften ist von der Zusammen­

setzung h er kein geeignetes Organ, um Angeh örige verschiedener 

Kurien namhaft zu machen. Sollte es nicht im R ah men dieses 

Gesetzes zu einer Einfü h rung der Bundeshochschullehrer konfe­

renz k ommen , so wären Vertreter der Professoren von der Akademie 

der Wissenschaften vorzuschlagen , Vertreter der Personen ge-

mäß § 63 usw. von der Bundeskonferenz des wissensch aftlichen 

Personals . Die Verfassungsbestimmung ist entsprechend dem frü­

heren Vorschlag nachgebildet und damit wesentlich vereinfacht. 

Der vorliegende E ntwurf trifft keine R egelung für  den Fall, 

daß sich die Berufung sowo h l  gegen Verfah rensmängel als auch 

gegen materielle Fehlentscheidung richtet! 

37. Gegen § 37 Abs. 3 besteht kein Einwa�d. 

38. § 38 Ab s. 1-1 i t. a: K om m e nt a r :  E s fäll t au f, daß· im Z usa m m e n -

hang mit der Personengruppe' Bundesleh rer und Vertrags lehrer 

der an frü herer Stelle des UOG verwendete Begriff "Unterrichts­

befugnis" oder auch "Unterric�tsa0ftrag" nicht meh r  aufscheint. 

Dieser wäre daher an geeigneter Stelle zu streichen. 

39. § 38 Abs. 2 zweite r  Satz: "Die Universitätseinrichtung und 

deren Leiter sind vor E rstellung des Besetzungsvorschlages 

zu h ören. " 

K om mentar : Auch den Kurien, die in die I nstituts konferenz einge­

bunden sind, muß Ge�genheit zu einer Stellungnah me gegeben 

werden. 

40. Kein K ommentar zu § 38 Abs. 3, Entfall des zweiten Satzes. 

4 1. § 38 neuer Abs. 8: "Der Bundesministe r  für Wissensch aft 

und Forschung k ann unter Wahrung der Zielsetzungen gemäß § 1 

Universitäts-Organisationsgesetz die Zah l  der gemäß Abs. 4 

zu erteilenden nicht remunerierten Leh raufträge . . .  " (weiterer 

Text wie bisher) . 
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42. § 39 Abs. 2 kein Einwand. 

43. § 40 Abs. 2: Nach dem Doppelpunkt erster Satz ist einzufügen : 

"diese h at vor  der Antragstellung die Universitätseinrichtung 

der die betreffende Planstelle zugewiesen ist , sowie deren 

L eiter anzuh ören. " 

44. Zu der Streichung der Absätze 4 und 5 von § 40 kein Einwand. 

45. § 41 Abs. 2: Es ist am Ende des Absatzes folgender Satz 

einz0fügen:"Fü r  die weitere Behandlung der dienstlichen Ob­

liegenheiten gilt das Beamtendienstrechtsgesetz. " 

K ommentar : Das Universitäts- O rganisationsgesetz ist elne Hand­

h abe auch für nicht j uristisch geschulte Personen und sollte 

daher so benutzerfreundlich wie möglich sein! 

46. § 42 Abs. 1 bis 3 k ein Einwand. 

47. Gegen den h �inzugefügten Satz § 42 Abs. 4 kein Einwand. 

4�. § 43 lautet : "Fachlich qualifizierten Personen können zur 

Abhaltung bestimmter Lehrveranstaltungen remuner ierte Lehrauf­

träge auf bestimmte Zeit erteilt werden. Die Erteilung erfolgt 

auf Antrag des zuständigen Kollegialorgans durch den Bundes­

minister für Wissensch aft und Forschung unter Wah rung des § 1 

Universitäts- Organisationsgesetz." Weiterer Tex t wie bisher. 

K ommentar:  E rstens werden bestimmte Lektoren erst zu Universi­

tätslehrern, indem sie einen L eh rauftrag er h alten, sodaß ein 

allgemeinerer Begriff zu wählen ist als Universitätsleh rer. 

Zweitens sind schon an früherer Stelle Unterrichtsaufträge 

nicht mehr genannt worden und müssen daher konsequenterweise 

auch an dieser Stelle gestrichen werden. Drittens ist eine 

Vergabe v on Lehraufträgen davon abhängig, daß die allgemeinen 

Zielsetzungen der Universitätsorganisation erfüllt werden, 

was durch den entsprechenden Zusatz eingebrac ht wird. 

49. § 44 Abs. 2 zweiter Satz hat zu lauten : "V or d er Antrag­

steIlung sind die Univ ersitätseinrichtung der die Planstelle 
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zugewiesen ist , sowie deren Leiter zu hören." Weiterer Text 

wie bisher. 

50. § 45 zweit e r  Absatz zweite r  Satz muß lauten : "Vor der Antrag­

steIlung sind die Universitätseinrichtung der die Planstelle 

zugewiesen ist , sowie deren Leiter zu hören." Weiterer Tex t 

wie bisher. 

51. § 49 Abs. 2 11t._ b: Der Begriff"Unterrichtsaufträge" ist 

in Anbetracht des früher Gesagten auch hier zu streichen. 

52. § 51 Abs. 2 lit. f: Der Begriff "lnstitutspersonar ist nicht 

ganz klar. 

Neu 52. a) § 53 Z 1 ist zu ergänzen um lit. g :  Die E rstattung 

von Vorschlägen gemäß § 49 Abs. 2 Z b. 

53. Zu den Änderungen in § 64 Abs. 3 11t. w k ein K ommentar. 

54. Zu § 64 Abs. 3 11t. x kein Einwand. 

55. § 73 Abs. 3 11t. r K ommentar : Es  ist nicht ganz einsichtig 

und auch etwas inkonsequent/wenn K ontrollinstanzen nicht durch­

gängig alle Universitätseinrichtungen betreffen/sondern nur 

auf manchen Stufen installiert werden. 

56. § 83 Abs. 2 k ein Einwand. 

57. § 83 Abs. 3 die Hinzufügung kein Einwand. 

58. § 86 Abs. 1 kein E inwand. 

59. § 93a: K ommentar: E rstens sollten sich auch Fak ultäten 

unmittelbar an Zentren beteiligen k önnen. Zweitens bringt die 

Unterscheidung von zwei Typen (forschungsintensiv e  sowie for­

schungs- und lehrintensiv e) Paritätsprobleme im Zusammenhang 

mit der Mitbestimmung mit sich. Drittens fehlt ein klare r  Hin­

weis darauf, wer j eweils Errichter eines Zentrums ist. 
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Absatz 5 hat zu lauten : "Dem K uratorium geh ören an : 

a) Rektoren (wie bisher) 

b) j e  ein (e) Vertreter (in) der Ordentli chen oder Außerordent­

lichen Universitätsprofessoren (innen) der am Zentrum betei­

ligten Universitäten. 

(c ) wie bisher) 

(d) wie bisher) 

e) j e  ein (e) Vertreter (in) der Dienststellenaussc h ü sse bzw. 

entsprec hende Vertrauensleute. 

f) der L eiter des Zentrums sowie der Verwaltungsleiter des 

Zentrums als ständige AuSkunftspersonen. " 

Absatz 5 letzter Absatz erster Satz im Wort "Personengruppen" 

i st der Worttei l "Gruppen"wegen begriffli cher lnk orrektheit 

zu strei c hen. 

Absatz 7 letzter Absatz erster Satz muß sinngemäß heißen :  "Die 

Zahl der in lit. d und e genannten Vertreter beträgt j eweils 

die Hälfte der dem Zentrum angeh örenden Vertreter von Univer­

sitätsprofessoren." Und weiter "die Entsendung der Vertreter 

gemäß lit. d erfolgt aufgrund von Wahlversammlungen an den 

entsendenden Universitäten, Die Vertreter gemäß lit. c werden 

in einer Wahlversammlung gewählt , die vom L ei ter des Zentrums 

e inberufen und geleitet wird." I n  diesem Zusammenhang ist im 

§ 19 Abs. 3 unter den aufgezählten Agenden die E inberufung 

und Durc hfü hrung von Wahlen zwec ks Entsendung i n  i nteruniver­

sitäre Zentrumsk ollegien aufzunehmen! § 9 3a Abs. 7 letzter 

Absatz ist schließli ch zu ergänzen um folgende K larsteilung : 

"Die Abfeilungsleiter sind j ener Gruppe zuzurec hnen, der sie 

angeh ören. " 

K ommentar : Durc h die vorgesc hlagenen Veränderungen wird die 

Entsendung entsprec hend den Verhältnissen der entsenderden 

Organe besser geregelt und eindeutige Zurec h nungen erre i c ht. 

60. § 95 erster Absatz sechste Zeile ist einzufü gen nac h "Ent­

wi c klung von Universitäterl��nteruniversitäre Zentren� Der Be­

griff �ac h  internationalen Standards"ist zu ersetzen durc h 

mittels einsc hlägiger Verfahren. 

Kommentar: Auc h universitäre Zentren sollen dieser Form der 

Überprüfung unterworfen sei n. Wesentlic her ersc h eint jedo c h, 
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daß der Begriff "internationale Standards" unklar ist, daß es 

aber durchaus Verfah ren zur L eistungskontrolle gibt , die einer 

entsprechenden Adaptierung bedü rfen. I nsgesamt erscheint die 

B e z eie h nun g "L eis tun g s beg u t ach tun g" m i ß ver s t ä n d 1 ich : sie tri f f t 

nämlich nur dann die Absicht korrekt , wenn lediglich das Ergebnis 

der Tätigkeit zu begutachten ist. Es gilt nicht , wenn das Er ­

gebnis im Ver hältnis zu den eingesetzten Mitteln begutachtet 

werden soll; in diesem Falle bietet sich die Bezeichnung als 

"Effizienzüberpr üfung"an. 

61. § 106 Abs. 1 und 2: Kommentar : Die Einrichtung der Bundes­

konferenz bleibt nur dann aufrecht wenn keine Bundesh ochschul­

leh rerkonferenz f ü r  beide Kurien eingefü h rt wird. I n  j edem 

Fall ist Abs . 2 zu modifizieren. Der zweite Satz von Abs . 2 

muß lauten : "Diese Vertreter sind von einer Versammlung der 

Vertreter der in Fakultäten und Senaten genannten Personen­

gruppen gemäß § 5 0  Abs. 3 lit. b an der j eweiligen Universität 

bzw . Hochschule künstlerischer Richtung für eine Funktionsperi­

ode von zwei Jah ren zu wählen. Diese Wahlversammlung ist vom 

Vorsitzenden der Universitätswahlkommissionen einzuberufen 

und zu leiten . Für  j edes Mitglied ist ein E rsatzmitglied zu 

wählen , das im Falle der zeitweiligen Ver hinderung des Mit­

glieds das Mitglied in der Bundeskonferenz vertritt und das 

im Falle des dauernden Ausscheidens des Mitglieds an dessen 

Stelle als Mitglied in die Bundeskonferenz nach r ü ckt . 

§ 16 Abs. 9 gilt für  Mitglieder des Präsidiums sinngemäß! 

62. § 106 Abs. 4 kein K ommentar . 

63. § 106 Abs. 5 kein Kommentar. 

64. Zu § 106a� Es ist schon vor geraumer Zeit und noch vor 

der Aufnahme der Arbeit an der UOG- Novelle ein K ompromiß zwi­

schen Professorenverband und Assistentenverband ausverhandelt 

worden, der eine "Neutralisierung" der R ektorenkonferenz vor­

sah , wenn es zur Einsetzung einer Bundespro fessorenkonferenz 

kommen sollte. Dieser K ompromiß hätte die Beiziehung von Ver­

tretern der anderen Kurien bzw . der beiden Bundeskonferenzen 

in die, mit dieser Vorgangsweise in eine "Universitätenkon­

ferenz" umgewandelte Rektorenkonferenz bedeutet . 
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Ferner steht in diesem Zusammenhang auch die unter Punkt 8 

oben urgierte Ausweitung des passiven Wahlrechts zur De­

batte . 

Nur am Rande sei v ermerkt , daß unter den gegebenen Umständen 

auch die sonstigen Bediensteten konsequenter weise Anspruch 

auf elne eigene Bundeskonferenz erheben könnten. 

Die im E ntwurf v orgeschlagenen R egelungen der § 106 ,  106a und 

10 7 sind j edenfalls im Licht der obigen Ausführungen unkazep­

tabel und i.n dieser Situation wird ein konsensfählger Ausweg 

nur darin gesehen, den nachfolgenden Vorschlag einzubringen : 

Der XVI. Abschnilt lalllet: 

"Oniversiläls- und ßuchschulknn[erenz 

§ 106. ( 1) Zorn Zweck der Roonllnation und Unterstützung der T;,iUgkeit der 

Vertreter in deli akaclemiscllen l<ollegia1orgallen wird eine Universi_täts- und 

Hochschulkonferenz im folgenden kurz Univer-silätskonferenz genallllt. 

gehildet. Ihre Rechtsfähigkeit richtet sich wich § 2 Alls. 2 lit.. a und c. 

( 2 )  Der Universit.ätskonferenz gellür-en an: 

(a) je ein Vertr-eter der lh,iversitäts- ulld I!uchscl,ulprofessor-en jeder 

Universität und Hochschule kürrstlerischer Richtung 

(b) je ein Vertreter der in § 50 Alls. 3 1il. u genannten Per-slIllengnlppen 

jeder Ulliversität lIlId Hochschule künstlerischer Richtung 

(c) je ein Vertreter eier Studierenden jeder Universität. 11 ml lIocllschule 

künstleriscller Richt.ung 

(d) zwei Vertreter der sonstigen Bediensteten 

Die unter- (a) genannten Mitglieder sind von einer Versammlung der 

Universil.äts- uzw. Huchschulprofessorell der jeweiligen Universität bzw. 

Hochschule kÜllstlerischer Richtullg für' eine FunktiuTisperioue von zwei Jahren 

211 wälJJen. Oie unter (b) gen;fIlT,ten Mitglieller- sind von p.ü,er vum 

Vorsitzenden der WalilkummissiulI (§ 19 Aus. 4) einzuberufeTlden und zu 

le.iLelldell Versamrnlt1l,g der MHglieder des Fakultätskollegünfls gemäß § 63 
Aus. lH. b aller Fakultälen (Mitglieder des Univer-sität.skullegiurns gemäß 

§ 7(" Abs. 1 lit. e, [\lUO g) der- jeweiligen Uuiversilät IJZI.o.'� IIochsdllllf! 

kiirrsl.lerischer Richtullg aus ihrer Mitte für eine FUTlktiollsperi.ude von zwei 

Jrlhn�n zu wählelI. D.le 1Il1ter- (c) gellannten Mitglieder sind vorn zuständigeu 

Organ der gesetzlichen Ver-tretullg der Studierenden an der jeweiligen 

Universi tät bzw. HochsdlIlIe künslledscher Richt.uTlg CiiY- e irre 
fUllktionsperiode von zwei Jahren zu entsenden. Die unler (u) ;;eTliilllll.en 

Mit glieder sind vom Zelltra]aufischllß der sonstigen ßediellstetclI nir- eine 

FUllktiunsperiode von zwei Jahren zu entsenden. 

Fiir jedes MHglied ist ein Er-salzmitglied zu wählen hzw. zu entsell<lerr, das 

im falle der zeitweil igen Verhinderung des Mitgli edes das MitgLied in der 
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I1n.ivp.r·sjlälskonfp.rellz vertritt. "lid das illl Fallp. des dauentdell Allsschejdens 

des Mitgliedes all dessen St.elle als MlLgli ed in die UlllversiUitskou[erell7. 

IIrlchriickt.. Rp.ktoretl. Prae(Pro)reklor·ell. Dekane und Prae(Pro)dekalle s(Jl.'if� 

AlJteillJllgsleiler all lIo<.:hschlllen kiinsllerischer R.i<.:hlullg II IId dereIl 

Slellverln�ler diir'fett der tJlliversil.älskollferellz nichl allgeltiilell. Fiir die 

Mitglieder der Utd.versj.t.älskun[erellz gill § 16 AllS. '3 sirlllgemiiß. 

(3) Oi e IJni VI'. rsi Li I.sl<llll fe n�lI% wiih Il e inert Vorsi lZp.lIClell lind his zu fiinf 

Slellver'lreLer für eille FunkUoTlsperj.ode von zwei Jahren. Sie beschließl 

ferner eine Geschäftsordnung. die der Genehmigung des Bundesminislers (ür 

W issellsc!ta CL ulld Fo rsdlllIlg heda r f. § 15 Ahs. 1 his 8, 10 lind 11 ge 1t.en 

sinngemäß. § 15 Abs. 7 ist dabie su anzuwenden, daß höchst.ens zehn 

Konunissiun gleichzeitig eillgericht.el werden dürren. 

(4) Der UniversHäl.skonferenz obliegt neben den in Abs.l genannten 

AufgalJen die ErstelhlTlg VOll GUlachtell und die Erstattung von Vorschlägen 

über alle Gegenstände des Ulliversitäts- und Hochschulwesens; hiezu zählen 

auch d"ie AngeJegenlteit.ell der KUllst.huchschulen und der Akademi.e der bildellden 

Künst.e. Ihr obliegl rerner die Beratung und Erstatt.ung von Gutadrlen üher 

die jelljgeTl GegellsUilldi!, die vom ßWlllesminjst.er fiir Wissenscl!rtft und 

furschllllg bezeichnet. werden. ENlwürfe von Geselzen und Verurdnungen einer 
--

Zentriilstelle des Bundes, die Angelegenhei.t.en des UniversjUil.S- \I IId 

Hochschnlwesens .1Jnm.illelbar heriihren, sind der UniversJUilskollferenl zur 

Erstattung e i.T/es Gtll.acht.em; hllll!rlraih angemesselH�r Fr·ist. 

Schließlich obllegt der Urriversitätskurr[erenl die Beraturrg .der 

der faklll U:itskol1egien, der Akademiscllen Sellat.e 

Universitätskollegien in AUsühung ihrer funktion.1t 

7.11/.11 Je i l.(!II. 

Mj t.glieder 

mul der-

Reg,rUlIdulIg,: Das legil.ime Recht der lJlI.iversiUiLs- UI/(} lI()c!Jsc!Julproressuren 

auf eille IIJI.eressellsvertrel.ung sull lIieTli .. de im Vurschlag des 

Bundesministers für Wiss I! llS d/;j [t ulld FOt-schullg vorg,eseheIJ durch die 

Einrichtung eiT/l�r Buw}espro[essurenkunferenz, sondern durch Auflijsullg der 

derzei t lJestehelld(�lI 8ll1u}eskullferenz des wisseTJsch3[tlicllell und 

küns tl e ri seilen Pe rson::J. I s und Errichtullg einer lJlli versi U itskc111[erellZ 

erreicht werdelI, .in der ;jJ Te Gruppp.n der lluiversiUiLsallgeliiirig,eIJ vertrel.elJ 

sind . W.'ihrem} die Eirtrichl.r11lg eiller ßlITllif!spr(}LCf;>SureTlk(}nlerenz UTld die 

gleichzei tige ßei beh;lll.tmg der ßundcskon[erenz des wisseT/!;ch;j[tJ iehen lind 

künstlerischen Persun;jls mehrere N;jchteile hiit te ( VerstärkuJlg der Tendenz 

zur k'ei tllill kri l.isj(�rt.1!11 uml IJekl.3gl.eTl Grllppenulliversi Liit; zusiitz lieher 

Verw.31tIJIIg,S:w[w.3nd; zusiüz l icl7e Kusten VOll mindestens 3.5 Milliunen 

Schilling jiiilrliclt; in clp.r Verg:w:;enheit zu Tilge getrel.clIe Ine[fiziellz). 

Mitte die F.inrichtuug der lJlIiversiUitskulllenmz zu den geTlt1l1nten 

NachteileIl komplementäre Vurteile (SUirkung der gesamtlllliversi tä'ren 

Verantwurtul7g gegfmülJf!r der Vertretul7g VI1 Gruppeninleresseu; w·.1.liruJlg cler 

ParitiiLelli keill ZlJsjitzJic1wr l'erwaltll1lgStlU[W.3I1d; lIur geringe Hp.llrkosl.ell). 
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Die Wahl der Hitglip.der gem::iß Alls. 2 lit. IJ aus dem Kreis der 

"Hit_telb;Juvertrel.f-�r" in deli FakulUiLskCJllegiell soll siclH:�rsteJJell, daß 

diese Hil_gJieder :w ihren jeweiligelJ UniversiUilelJ b7.t..'. /luchse/wIe/l ill d.18 

IIlliversi L3:re geschehen eil1gelw1U]el1 si1ld. 

65. S 107 J\bs. Jaulel: 

"( 1) Die Rektoren der UIILversitälen ulld der I\kademie der blldl�lIdf�n Küllsle 

sowie djf� Reklor-en der- Kllilstlluchschulell versammeln s.ich welli�slells ejtll!l'll in 

j edem SllllJjellja.hr zur gemeinsamen Beralung. Der- Vursilzende (Ier 

Rckturellkonfen�f17. ist fiir clip. Daller VOll zwei StIldienjahren 2\1 wiihlen. § 16 

Alls. 9 gilt sinngemäß. Die Rechtsfähigkeit tier Rektorenkollferenz richtet 

sich nach § 2 I\us. 2 Ilt. a lIlId c." 

Begrülldul1g: Die Tals,lehe. claß flur mehr die Rekturen sel/Jsl.. 11iellt auer illre 

Stellvertrel.er. Mi tglieder der Rektorenkollfp.rellz Silld, ha.t zwei 

wesel1t.liehe 'iorl.eile (Sp.l1kul1g der KosteIl; die Nicllt-Auwp.senheit des 

Stel lvettreters des Rektors ist für die Besorgullg der wll[:wgreic1lcn 
laufenden Gesch.:ifle des Rektors [örderlic1JJ. 
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11. Zum Allgemeinen Hochschulstudiengesetz: 

1. § 17 Abs. 7: Kommentar: Der vorliegende Vorschlag ist z war 

den Intentionen nach nicht unbrauchbar , j edoch v iel z u  weit­

gehend . E rfahrungsgemäß streuen die Vorkenntnisse der Studie­

renden j eweils derart stark , daß Angaben über den durchschnitt­

lichen Zeitaufwand bestenfalls geeignet sind , das Arbeitsklima 

in den Leh rveranstaltungen selbst zu belasten . 

2. § 18 Abs. 9: Kommentar : Wenn im Entwurf von " Zuschüssen 

des anderen Rechtsträgers" gesprochen wird, so ist dadurch 

nicht gewährleistet, daß es z u  beträchtlichen Kostenüberwäl­

z ungen auf den Bund kommen kann. O ie R egelung der finanz iellen 

Gestion muß verbindlichen C harakter haben. 

3. Kein E inwand. 

4. In § 26 Abs _ _ 4 ist n • • •  bei Bedarf auf Antrag des Präses 

der Prüfungskommission . . . : ersatzlos zu streichen! 

Kommentar: Es  kommt immer wieder vor ,  daß die monokratischen 

Präsides ihre Position dazu benutzen ,  mit i h rer Vorschlags­

politik "Sanktionen" und "Gratifikationen" im Hinblick auf 

ihre persönliche Einschätzung von wissenschaftlicher Qualifi­

kation a�sz udrücken; das wird durch die vorgeschlagene Verän­

derung unterbunden. 

5. O ie R egelung des v orgeschlagenen § 40a ersch einen in der 

vorliegenden Form noch nicht ausgereift. Nach E inschätzung 

des Assistentenverbandes überwiegen dabei derz eit die R isiken 

die Vorteile. 

E s  wird angeregt , die gesamte Materie der außeruniversitären 

wissenschaftlichen Forschungs- und Bildungs einrichtungen in 

einem eigenen Bundesgesetz z u  regeln. 

- - -
���, ":;.�f'� . ...r-.;,,�:��,:, :;;;-,;:����.:'���-{ ·�!I ... #� .. 'j;:""';Ä�·";*n-t($4li�·fiL:;· .. =h�-�.iis:"'··*"�"·1rIi_.·-�.f;Ki".·rit;fa·",:�;���.:,.;.. 
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111. Zum Bundesgesetz über die Abgeltung von lehr- und Prü-

fungstätigkeiten: 

Kommentar: E s  ist bedauerlich und wäre nur billig gewesen , 

im Zuge dieser Novelle auch die Ausdehnung der Bez ugsberechti­

gung von Prüfungsgeld auf die Vertragsassistenten vorz unehmen; 

diese Gruppe leistet j a  den sonstigen Universitätslehrern 

gleichwertige Arbeit. 

i 1 

• ".' .... <-.;:. � ••.• -" T""" ' . •  " " ';":"'�.' : � �_� • ..J.L.""::." ,-,.�._ • • !'rJ..' .".'. ��'. :� .. '. "._ ",., . ' .;�" .," .• """'�"� "--' �_.''' • •  ," , ••• •• \.,-•• ,. "_'1" " "'-"�' ��""""'�'''''� ;;;;;';''"' "''':.i��MI!'�'':i;;r:., j , -. ... ,." .... � .. _ .... ·.�,./*"',i;'�\.."i. '.,�._: .. ',.� .. _-: .. �""; __ -<-"��_ .. �.'_ ., �,_ •• ....,...,... .... � _. _��.��_�� �..,. ,,_-.- _ ,.'" .. _ 

22/SN-262/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 21 von 29

www.parlament.gv.at



- 21 -

IV. Zum Kunsthochschulorganisationsgesetz: 

Der Österr . Assistentenv erband begrüßt grundsätzlich j ede Ver­

besserung der Drganisationsvorschriften von Kunsthochschulen; 

darüberhinaus wird aber dringendst eine prinzipielle Neurege­

lung des gesamten Drganisationsrechtes (KHDG und KHO) gefor­

dert. I n  diesem Zusammenhang wird auf die diesbezügliche Ini­

tiative des Assistentenverbandes vom 29.9.19 8 9  mit einem Mo­

tivenbericht und einer Pun ktuation der wesentlichsten Änderungs­

bereiche (siehe Beilage) verwiesen. 

Stellungnahme zum gegenständlichen Novellierungsvorschlag 

1) Grundsätzliches 

- die Erweiterung der Teilrechtsfähigkeit auf Klassen und Hoch­

schulbibliotheken wird begrüßt 

- die Möglichkeit der eigenverantwortlichen Abhaltung , besser : 

leitung v on lehrveranstaltungen (siehe § 38 KHStG) wird unter 

der zwingenden Vor�ussetzung der Verhandlung und lösung der 

gehaltsrechtlichen Situation begrüßt; weiters sollte in j e­

dem Fall die "auf die lehrveranstaltung bezogene und durch 

Sle begrenzte le�rbefugnis" (in Analogie zu den E ntwürfen 

des UOG und des AOG) festgeschrieben und die Art der Betrau­

ung mit eigenverantwortlichen lehrv eranstaltungen gek lärt 

werden . 

- die Kontigentierung v on lehraufträgen erscheint allenfalls 

für Wahl- und Freifächer denkbar , da an Kunstho chschulen 

der überwlegende Anteil der Pflichtlehrveranstaltungen und 

der Betreuung der Studierenden in den Meisterk lassen derzeit 

mangels ausreichender Planstellen durch lehraufträge" abge­

deckt wird 

- bezüglich der Gastprofessoren entsprechen die v orgeschlagenen 

Regelungen in keiner Weise den in sie gesetzten E rwartungen 

und auch nicht der seitens des BMWF in der Öffentlichk eit 

dargestellten Möglichk eit eines "Professors auf Zeit " . E ine 

Verbesserung erscheint ausschließlich die studien- und organi­

sationsrechtliche Gleichstellung von klassenleitenden Gast­

professoren mit den ordentlichen Hochschulprofessoren. 
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Folgende Forderungen werden erhoben: 

• exakte legist ische Differenzierung in Bezug auf Bestellung 

(Berufung) , Aufgaben und Pflichten zw ischen: 

* "erweiternden" Gastprofessoren (Erweiterung des Lehran­

gebotes) 

* "klassen- und lehrkanzelleitenden" Gastprofessoren 

• Schaffung von tatsächl ichen, zeitlich begrenzten Plan�tellen 

fGr " Professoren auf Z eit" (befristete Planstellen für 

klassen- und lehrkanzelleitende Gastprofessoren) 

• falls die Schaffung von befristeten Planstellen derzeit 

nicht mögli ch ist, w ird fGr klassen- und lehrkanzelleiten­

de Gastprofessoren eine R egelung durch Sonderverträge (in 

Analogie  zu den Vorschlägen des Assistentenverbandes be­

treffend den Bereich "Gastprofe�soren" im UOG) vorgeschla­

gen 

- die Verlängerung der Fristen bei Berufungsverfahren zur Be­

setzung der Planstelle eines ordentlichen Hochschulprofessors 

w ird begrGßt 

- ebenso begrGB� w i rd die Zusammenarbeit mit anderen R echts­

trägern i m  Berei ch der Hochschulkurse und -lehrgänge 

- gefordert w ird die  Verankerung der Bundeskonferenz des Wlssen­

schaftli chen und künstlerischen Personals der Österrei ch ischen 

Universitäten und Kunsthochschulen auch im KHOG (als dem fGr 

Kunsthochschulen zuständigem Organisationsrecht) gemäß den 

Regelungen im UOG 

2) Stellungnahme im Detail 

- �u_§_9_A�s� � �i!f�r_3 

es sollte lauten: 

"Hochschulassi stenten: Sie stehen in elnem der Hochschule 

zugeordenten D ienstverhältnis zum Bund und sind mit der Mit­

arbeit in einer Klasse (§ 33) oder einem I nstitut (§ 35) 

bei der E rfüllung der dort anfallenden Aufgaben betraut . 

Sie haben das R echt zur Benützung von E inri chtungen der Hoch­

schule (personelle und sachliche Ausstattung) für wissenschaft­

liche , künstlerisch- wissenschaftliche und künstlerische Ar­

beiten. Wenn sie zur verantwortlichen Mitwirkung bei Lehr­

veranstaltungen herangezogen oder mit der leitung bestimmter 
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Lehrvera nstaltungen betraut werden , besitzen s i e  eine auf 

diese Mitwirkung bzw. diese Lehrveranstaltung bezogene und 

durc h sie begrenzte Lehrbefugnis. "  

- �u_§_9 _AEs� 1 �i!f�r_5_u�d_§_1� �b�._5 _e�s!e� �atz 

es soll te gemäß den grundsätzli c hen Bemerkungen eine völlig 

neue Textierung vorgenommen werden 

- �u_§_l� �b� . _5 _z�e�t�r_b�s_fQn!t�r_S�t� 
es sol l te l auten: 

"Die Besti mmungen des § 1 1  Abs . 2 lit. a Z 3 und 4 SOWIe 

lit. b und-c �ind sinngemäß anzuwenden. " Der gesamte weitere 

Text ist ersatzlos zu strei c hen. 

- �u_§_2� !i! . _j 

es sollte l a uten: 

"j ) die Bestellung von Gastprofessoren gem�ß . . .  ("erweiternden" 

Gastprofessoren) und die Erstattung .. . " 
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V. Zum Akademieorganisationsgesetz: 

Der Österr. Assistentenverband nimmt zur vorliegenden Novel­

lierung des AOG wie folgt Stellung und erlaubt sich darüber­

hinaus folgendes anzumerken: 

1) Grundsätzliche Stellungnahme 

* Ungeachtet der in-der Novelle vorgesehenen Änderungen des 

ADG bleibt als Zielvorstellung nach wie vor eine weitestge­

hende Annäherung der OrganisationsvorschrIften der Akademie 

der bildenden Künste an das UOG bestehen. 

* Weiters wird die Verankerung der Bundeskonterenz des wissen­

schaftlichen und künstlerischen Personals an österreIchischen 

Universitäten und Kunsthochschulen auch im AOG (als dem zu­

ständigen Organisationsrecht) gemäß UOG gefordert. 

* Anstelle "Abhaltung von Lehrveranstaltungen" sollte gern. 

§ 38 KHStG g�nerell der Begriff "Leitung von Lehrveranstal­

tungen" verwendet werden�(Dies betrifft nicht den Meister­

schulunterricht sondern nur die ausgewiesenen Pflichtlehrveran­

staltungen) (Diesbezüglich zu ändern sind: § 7 Zif. 2 lit. a: 

a) , § 7 Zif. 2 lit. c: aal und § 21) 

* Grundsätzlich sollte die Führung eIner 2. Stimme (§ 29 (1» 

nur bei Stimmübertragung, aber keinesfalls bei Doppelfunk­

tion zulässig sein (§ 31  (3» 

2) Stellungnahme im Detail 

* � .!6_(.!) 
Die Formulierung: ...  "auf bestimmte Zeit" sollte gemäß 

UOG mit der Dauer der Bestellung (1 - 10 Semester) fest­

gelegt werden. 

* § .!6_(�) 
Ist im Hinblick auf die Bestimmungen des KHStG (Studien­

kommission- Studienplan) ersatzlos zu streichen. 

- - .  

�--_ ... ",�:; .• ,.,,,:��;;fii.' i1.·�-;";'-�,.'iIoI·.ni)1-c-ii·*jlj!llIil'-}.':i!I�jio:i;"�_f�'''''''';:';'<_�'''-:'' ""-�_"c',";;;'-���"'i'--;,,,"-�;'�"'''''-;.'"'_"'''''� 

- �. 
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* � !8_(�) 

I st aus Glei chheitsgründen 1 m  Verweis auf d i e  §§  5 2  (1) 

und 14 (9) AOG abzulehnen . 

* � !8_(�) 

Vorschlag zur Textänderung : 2 .  Satz: Das Akadem iekolleg i u m  

hat unter besonderer Berücksi cht i g ung der Fachr i c ht ung 

des Habilitationswerbers eine Habilitationskomm ission ein­

zusetzen, die die Lehrbefu g nis  als Hochschuldozent v er­

leiht. 

* § 19 (4) - - -
Die Frag � der R egelung der Gutachter i m  3 .  Abschnitt des 

Habilverfahrens (Prüfung der didaktischen Fäh i g ke iten) 

ist ni cht durchdacht . Die Frage der Beurteilung der didak­

tischen Fäh i g keiten ist sowohl i m  Falle des Vorliegens 

ausrei chender Unterlagen, als au ch bei der Beurtei lung 

durch eine Lehrveranstaltung g le i ch zu regeln . (Gutachten 

- Gutachter) 

* � �7_(�) 

O ie Form ulierung "Klasse" entspri cht n i cht dem AOG und 

ist durch " Meisterschu le" zu ersetzen . 

* � ll_ (l )  
I st u nter Verweis auf § 29 (1) AOG aus Gründen u nzulässi ger 

Sttmmenkumm ulierung abzulehnen. ;: 
* , � �3_(!) 

2. Satz: Sie d ienen der wissenschaftli chen (künstlerisch­

wissenschaftli chen) Lehre und Forschung, sowei t  d iese i n  

den Aufgabenbere i ch der Akadem ie gehören u nd v ertreten 

ein wissenschaftli ches (künstlerisch- wissenschaftli ches) 

Fach i n  sei nem . . .  

* � �6_(�) 

Statt des eingeschränkten Begriffes " Sekretariatstäti g­

keit " so l lte der Begriff " Verwaltungstät i gkei ten" v erwen­

det werden . 
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BEILAGE 

K HOG - R E FORM 

E ine Initiative des Österreich is chen As s istentenverbandes 

1 .  Bes chluß des Präsidiums des Österreichis chen Assistenten­

verbandes in seiner Sitzung vom 29 .9 . 19 89 : 

"Das Präsidium des Österreichis chen A s sistentenverbandes 

fordert mit Nachdruck , eine grundlegende Erneuerung des 

Kunsthoc h s chul -Organisationsgesetzes und der Kunsthochs c hul­

ordnuni im Sinne des UOG in Angrif f  zu nehmen . "  

2. Motivenbericht 

Das Kunsthochs chul - Organi&ationsgesetz (KHOG , BGBL. Nr. 5 4 

aus 19 7 0) und die K unsthoch s chulordnung (KHO , BGBL .  Nr . 7 0  

aus 19 7 1 ) stel len die derzeit ältesten Organ i sationsvor­

s chriften der Österreichis chen Universitäten und Kunsthoch­

s chulen dar ; Die beiden nahezu 20 Jahre al ten GesetZ e be­

stimmen - die Organisation urd die Struktur von 5 der 6 ÖstEr­

reichis chen Kunstho�hs c hulen ;  die _ Akade�ie der bildenden 

K ünste in Wien bes �tzt ein eigenes Organisationsgesetz 

(Ao-G , BGBL . Nr . 25 aus 19 8 8) . _ 

Das Spektrum der K unsthochs chulen war in der fast 2 Jahr­

zeh�ten dauernden Gü ltigkeit des Organisationsrechtes einem 

steten Wandel unterworfen , der in de� angesprochenen Gesetzen 

nicht oder nur in unzureichender Weise Berü cksichtigung 

findet : 

� ausgehend von einer Veränderung des Kunstverständnis ses 

fanden neue Ri�htu� gen Eingang in die Kunsthochs c hulen , 

W ie z . B .  die B�reiche Visuel le Mediengestaltung , Film­

und Videotechnik ,  experi�entel les Gestalten , Computer­

graphik . 

- der gesamte wis s ens chaftl iche Bereic h  wurde durch die 

Schaffung von neuen Lehrkanzeln und Instituten wesentlich 

erweitert und deckt teilweise 8ereiche ab , die an den 

Österreichis chen Universitäten in der gl eic hen Studien­

richtung nicht existieren . Al s ein Beis piel daf ür s ei 

die Lehrkanzel f ü r  Ges chichte und T heorie der Arc hitektur 

an der Hochs chule f ü r  angewandte Kunst in Wien genannt ; 

22/SN-262/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 27 von 29

www.parlament.gv.at



• 

- 2 -

eine ähnliche E inrichtung fehlt an den Architek turfakul ­

täten der Univer sitäten Österreich s.  

- durch den enormen Fortsch ritt in der Bearbeitung und Tech ­

nologie der Materialien wurde die ges amte p ra xisbezogene 

L eh re auf eine neue Basis gestel lt. O ie Arbeit in den 

Wer k stätten , die k ünstlerische ,  p raktisch e  aber auch tech ­

nisch -wissensch aftliche Aspekte mit j eweils unterschied­

licher Gewichtung j e  nach Art der Wer k stätte besit� t ,  

stellt einen unverzichtbaren Bestandteil der L eh re - an 

Kunsthoch schulen dar . Die Wer k stätte als E inrichtung an 

Kunsthoch schulen ist al lerdings im derzeitigen- Organisa-

tions recht - im Gegensatz zum wesentl ich  j ünger en Ku�st­

hoch schul-Studiengesetz { KHStG , BGBL. Nr. 1 8 7  aus 1 9 8 3 ) 

wo die Wer k stättenarbeit in § 20 angefüh rt wird - nicht 

vorhanden. 

Aus diesen G r ünden , die �eineswegs Ans p ruch auf V ollständig ­

keit erheben , erschei0t eine grundlegende E rneuerung des 
-

O rga�isat�onsrechtes der Kunsthoch sch Ulen im Sinne des- UOG 

als unabdingbar �  

3 .  Pun*tuation der wesentlich sten Änderungsbereiche 

- Grundsätze und Aufgaben der Kunsthochschulen sind-derzeit 

nur im KHStG formuliert �nd sollten auch im Organisatibns ­

recht verankert sein . 

die Wahl und die Funktions periode des R ek tors sowie selne 

Vertretung sollte den Regelungen an Universitä ten ent­

s p rechen. 

- die L eh r k inzein sind ents prechend i hrer � unktion als künst­

leris �h - wissenschaftliche und �issensch aftliche Studien­

und For schungseinrichtungen neu zu definieren ( derz eit 

sind L ehrkanzern gemäß _ der Kunsth ochsc hulordnung § 14 

Abs. 2 etwas abwertend als " . . .  Klassen , d ie die Unter­

weisung in einem anderen Fach in seine m  g an�en Umfang . . . " 

bezeichnet) . 

- die Werkstätten sind als Studieneinrich tung entspre c h end 

zu fixieren . 

- Leistungsanreize für sog. "Mittelbauang e h örige " sollten 
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in das Organisationsrecht Eingang finden : 

• Habilitationsmögl ichkeit (im AOG vorha nden ! )  

• Pl anstel len für ao . Professoren im Sinne des UOG 

• Überna hme von Leistu ngsfu n ktionen für I nstitute gemäß 

KHOG 

- die Z usammensetz ung der Kol legi a lorgane sollte an die 

R egel ungen a n  Universitäten mit Fa k u ltätsgl iederung ange­

paßt werden� 

Auch diese Punktu ation erheb t  kei neswegs den An� pr 8ch der 

Vol lständigkeit , weitere i�tere�sante Punk te wären die 

Stel l ung des ßektora �sdirektors sowie die Budgethoheit . 

4. Vorq angsweise _ 

Der Österreichische Assistentenverband fordert nochma ls 

im Sinne des Beschl usses a us dem Präsidi um vom 29 . 9 . 19 89 - -

die Neuregel ung des Organi� ationsrechtes der K �nsthoch-

s c h u I e n un d s chI ä 9 t _ h i e Z .lJ  die B i 1 dun g ei n e r Ar b e _i t s 9 ru P p e 

unter Beiz ieh u ng a l ler betroffepen Hochschu l en u nd der _ dort 

- vertretenen Gruppen vor. 

; j 
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